
 
Stadt Neumünster            Neumünster, 07. Mai 2024 

Der Oberbürgermeister 

Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Ordnungsangelegenheiten 

  AZ: 32.1 -  Frauenstein 

 

 
 

Drucksache Nr.: 0261/2023/DS 
======================= 

 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 09.07.2024 Ö Vorberatung 

Ratsversammlung 16.07.2024 Ö Endg. entsch. Stelle 

 

 

Berichterstatter: Oberbürgermeister Tobias Bergmann/ 

Erster Stadtrat Michael Knapp 

 

 

Verhandlungsgegenstand: Neuwahl einer Schiedsperson für den 

Stadtbezirk Wittorf 

 

A n t r a g:  

Für das Amt der Schiedsperson im Wahl-

bezirk Wittorf wird  

 

Frau Angela Buhr 

Lerchenweg 6 

24539 Neumünster 

 

gewählt. 

 

  

IRIS: Gesellschaftlichen Zusammenhalt und De-

mokratie stärken 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: Keine 

 

 
 



-  2  - 

 

B e g r ü n d u n g: 
 
 
Der bisherige Schiedsmann des Schiedsbezirkes Wittorf in der Stadt Neumünster, Herr 

Wolfgang Töbermann, hatte mit E-Mail vom 07.03.2022 mitgeteilt, dass er das Schied-

samt nicht weiter ausüben kann. 

 

Gemäß 3.3 der Verwaltungsvorschriften zur Schiedsordnung Schleswig-Holstein soll bei 

einer Wahl (egal ob Neu- oder Wiederwahl) eine amtliche Bekanntmachung erfolgen, so 

dass interessierte Personen sich zur Wahl stellen können. 

 

Für den Schiedsbezirk Wittorf erfolgte eine „Ausschreibung“ per Pressemitteilung. 

 

Hierdurch konnte ein geeigneter Kandidat als Nachfolger gefunden werden, der auch 

durch Beschluss der Ratsversammlung vom 11.07.2023 als Schiedsperson gewählt wur-

de. Aus persönlichen Gründen hat die Person jedoch die Vereidigung verweigert, sodass 

eine erneute Ausschreibung erforderlich geworden ist. 

 

Im Rahmen der zweiten Ausschreibung konnte kein geeigneter Kandidat gefunden wer-

den, sodass eine weitere dritte Ausschreibung erforderlich war. 

 

In dem nunmehr dritten Verfahren hat sich Frau Angela Buhr für den Schiedsbezirk Wit-

torf beworben. In einem persönlichen Gespräch konnte Frau Buhr überzeugen.  

 

Zudem wurde der Stadtteilbeirat Wittorf über die Bewerberin informiert und hat der Er-

nennung zugestimmt. Der Bund Deutscher Schiedsmänner und – frauen wurde gehört 

und hat ebenfalls keine Einwände. 

 

Das Amtsgericht Neumünster wurde gehört, und hat für die Neuwahl keine Bedenken.  

 

Die Wahl erfolgt gemäß § 3 Absatz 3 der Schiedsordnung für fünf Jahre. 

 

Die Amtsgeschäfte sind bis zum Amtsantritt eines Nachfolgers fortzuführen. 

 
 
 
 
 
Tobias Bergmann 

Im Auftrag 
 
 
 
Michael Knapp 

Oberbürgermeister Erster Stadtrat  
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